
Bestandeskontrolle der Bienenvölker für das Jahr    

Für jeden Bienenstand ist ein separates Formular zu führen. 
 

Zuständiger Veterinärdienst: 

Kanton Luzern 
Veterinärdienst 
Meyerstrasse 20 
6002 Luzern 

Tel.  041 228 61 35 
veterinaerdienst@lu.ch 
www.veterinaerdienst.lu.ch 

 Zuständiger Bieneninspektor: 

Amt Entlebuch: 
Stefan Stalder, Möslistrasse 10, 6105 Schachen, 079 325 27 59 
Amt Hochdorf: 
Edy von Moos, Himmelrichstr. 27, 6283 Baldegg, 041 910 39 57 
Amt Luzern: 
Lukas (Luki) Riechsteiner, Reusseggstrasse 5, 6020 Emmenbrücke 076 
404 07 66 
Amt Sursee: 
Hans Galliker, Weidmatt 1, 6212 Kaltbach, 076 513 10 10 
Amt Willisau: 
Adolf Stadelmann, Neuburgstalden, 6114 Steinhuserberg, 041 490 18 01 

 

Bienenhalter/In  Bienenstand 

Imker-Nr.  Stand-Nr.  

Name, Vorname  Fluradresse  

Strasse, Nr.  Anzahl eingewinterte Völker 1. Nov. Vorjahr Anzahl: 

PLZ/Ort  Anzahl ausgewinterte Völker 1. Apr. dieses 
Jahres 

Anzahl: 

 

Angaben über Zu- und Abgänge auf dem entsprechenden Stand. 

(*Angaben, ob Bienenvölker, Schwärme, Ableger, Königinnen mit Pflegebienen oder Begattungskästchen verstellt wurden) 

Datum Herkunftsstand mit 
Stand-Nummer (od. 
Gebietsangabe) 

Zugänge* A
n

zah
l 

Zielstand mit Stand- 
Nummer 

Abgänge* A
n

zah
l 
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Angaben über Verluste 

(Angaben über Winterverluste, Volkauflösung oder Abtötung aufgrund von Seuchen) 

Datum Grund für Verlust Anzahl 

   

   

   

   

   

   

 

Der/die unterzeichnete Imker/In bezeugt, dass keine der Standortveränderungen seuchenpolizeilichen Vorschriften oder Massnahmen 

entgegenstanden und dass ihm/ihr keine Tatsachen bekannt waren, welche die Gefahr einer Seuchenverschleppung begründen 

konnten. 

Ort, Datum, Unterschrift 

des Imkers/der Imkerin: ……………………………………………………………………………………………………… 

 

Gesetzliche Grundlagen: Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV, SR 916.401) 

Art. 18a Registrierung von […] Bienenständen 
2 Die Kantone erfassen alle besetzten und unbesetzten Bienenstände. Sie bezeichnen dazu eine Stelle, die den Namen und die Adresse des Imkers 
sowie die Anzahl, den Standort und die Koordinaten aller Bienenstände erhebt. 
3bis Der Imker hat der zuständigen kantonalen Stelle innert zehn Arbeitstagen einen neuen Bienenstand, den Wechsel des Imkers sowie die 
Auflösung des Bienenstandes zu melden. 
4 Die kantonale Stelle teilt jedem […] Imker und jedem Bienenstand eine Identifikationsnummer zu. 

 

Art. 19a Kennzeichnung von Bienenständen und Meldung des Verstellens 
1 Bienenstände sind durch den Imker nach den Vorgaben der zuständigen kantonalen Stelle mit der Identifikationsnummer zu kennzeichnen. Die 
Identifikationsnummer muss von aussen gut sichtbar sein. 
2 Bevor ein Imker Bienen in einen anderen Inspektionskreis verbringt, muss er dies dem Bieneninspektor des alten und des neuen Standorts 
melden. Der Bieneninspektor des alten Standorts führt nötigenfalls eine Gesundheitskontrolle durch. Das Verstellen von Begattungseinheiten auf 
Belegstationen muss nicht gemeldet werden. 

 
Art. 20 Bestandeskontrolle 
1 Eine Bestandeskontrolle hat zu führen: 
b. wer Bienenvölker hält, kauft, verkauft oder verstellt. 
2 In die Bestandeskontrolle sind alle Zu- und Abgänge einzutragen. Bei Bienen sind zusätzlich die Standorte der Völker und die Verstelldaten 
festzuhalten. 
3 Den Vollzugsorganen der Tierseuchen-, der Landwirtschafts-, der Tierschutz- und der Lebensmittelgesetzgebung ist auf Verlangen jederzeit 
Einsicht in die Bestandeskontrolle zu gewähren. 
4 Die Bestandeskontrollen sind während drei Jahren aufzubewahren. 

 

Kantonale Tierseuchenverordnung vom 22. November 2011 (SRL 845) 

§ 11 Registrierung der Tierhaltungen 
Die Dienststelle Landwirtschaft und Wald registriert alle Tierhaltungen und Bestände, in denen […] Bienen gehalten werden, mit den gemäss der 
eidgenössischen Tierseuchengesetzgebung für die Seuchenbekämpfung notwendigen Daten und […] 

 

§ 12 Kennzeichnung und Registrierung der Tiere 
2 Bienenstände sind mit den von der Dienststelle Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen zu beziehenden Plaketten nach deren Weisung zu 
kennzeichnen. 
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